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Liebe Mandanten, 

 

Sie erhalten heute die Steuerinformationen für den Monat Juni 2010, die Themen entnehmen Sie bitte dem 
Inhaltsverzeichnis.  

Für alle Steuerzahler ist es wohl wichtig zu wissen, dass der Bundesfinanzhof die ab dem Veranlagungszeitraum 2006 
geltende Rechtslage, wonach nicht einkünftebezogene Steuerberatungskosten nicht mehr als Sonderausgaben 
abzugsfähig sind, für rechtmäßig hält. Nach dem Urteil bleibt die Hoffnung, dass private Steuerberatungskosten 
zumindest zukünftig wieder abzugsfähig sind. Die im Koalitionsvertrag enthaltene Wiedereinführung der Abzugsfähig-
keit will das Bundesfinanzministerium nämlich umsetzen. 

Freiberufler und Gewerbetreibende, die mehrere Pkw im Betriebsvermögen haben, sollten die neue Rechtspre-
chung des Bundesfinanzhofs zur Ermittlung der Privatnutzung nach der Ein-Prozent-Regel beachten. Danach ist die 
Privatnutzung grundsätzlich auch dann fahrzeugbezogen und somit mehrfach anzuwenden, wenn tatsächlich fest-
steht, dass ausschließlich nur eine Person die Fahrzeuge privat genutzt hat. Um eine überhöhte Besteuerung zu 
vermeiden, sollte die Führung eines Fahrtenbuchs in Erwägung gezogen werden. 

Für Gesellschafter von Kapitalgesellschaften ist von Interesse, dass der Abzug von Erwerbsaufwand (z. B. Anschaf-
fungskosten oder Veräußerungskosten) nicht begrenzt ist, wenn der Steuerpflichtige keinerlei durch seine Beteili-
gung vermittelte Einnahmen erzielt hat. In einem aktuellen Beschluss wendet sich der Bundesfinanzhof direkt gegen 
die gegenteilige Meinung der Finanzverwaltung. 

Umsatzsteuerzahler dürfte interessieren, dass ein Vermögensgegenstand nicht zwangsläufig zum Unternehmens-
vermögen gehört. Die im Zeitpunkt des Leistungsbezugs zu treffende Zuordnungsentscheidung muss vielmehr 
zeitnah nach außen dokumentiert werden, ansonsten versagt das Finanzamt den Vorsteuerabzug. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
S. Gottschalk 
Steuerberaterin 

Car-Garantie eines Autoverkäufers unterliegt der 
Umsatzsteuer 
Bei der Car-Garantie verspricht ein Autoverkäufer über die normalen Ge-
währleistungsansprüche hinaus bestimmte Garantieleistungen. Der Bun-
desfinanzhof hatte bisher das hierfür von Autokäufern gezahlte Entgelt als 
steuerfrei behandelt. 

Nunmehr hat das Gericht seine Rechtsprechung geändert, sodass das für 
diese Leistungen zusätzlich gezahlte Entgelt der Umsatzsteuer unterliegt. 

Ein-Prozent-Regel: Fahrzeugbezogene Anwendung bei 
mehreren Pkw  
Gehören mehrere Pkw zum Betriebsvermögen, ist die Ein-Prozent-Regel 
zur Ermittlung der Privatnutzung grundsätzlich auch dann fahrzeugbezo-
gen und somit mehrfach anzuwenden, wenn tatsächlich feststeht, dass 
ausschließlich nur eine Person die Fahrzeuge privat genutzt hat.  

In einem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall hielt ein Unternehmens-
berater mehrere Pkw, die er auch privat nutzte, in seinem Betriebsvermö-
gen. Seine Ehefrau versicherte an Eides Statt, nur ihr eigenes Fahrzeug zu 
nutzen. Kinder waren nicht vorhanden. Gleichwohl wendete das Finanzamt 
die Ein-Prozent-Regel auf alle Betriebs-Pkw an, was der Bundesfinanzhof 
bestätigte.  

Neue Sichtweise der Finanzverwaltung  

Der Urteilstenor entspricht der geänderten Auffassung der Finanzverwal-
tung, die für Wirtschaftsjahre ab 2010 anzuwenden ist. Danach ist die 
Ein-Prozent-Regel grundsätzlich für jeden Pkw anzusetzen, der vom 
Unternehmer oder von zu seiner Privatsphäre gehörenden Personen 
für Privatfahrten genutzt wird. Kann der Steuerpflichtige glaubhaft ma-
chen, dass bestimmte Wagen nur betrieblich gefahren werden, weil sie für 
eine  private Nutzung nicht geeignet sind  oder  ausschließlich  eigenen 
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Arbeitnehmern zur Nutzung überlassen werden, 
ist insoweit kein pauschaler Nutzungswert zu 
ermitteln. Für Fahrten zwischen Wohnung und 
Betriebsstätte und für Familienheimfahrten gilt die 
widerlegbare Vermutung, dass der Pkw mit dem 
höchsten Listenpreis genutzt wird. Hier kommt es 
also nicht zu einem mehrfachen Ansatz der Ein-
Prozent-Regel.  

Hinweis: Sind dem Betriebsvermögen mehrere Pkw 
zugeordnet, sollte ein Fahrtenbuch geführt 
werden, um eine überhöhte private Nutzungs-
besteuerung zu vermeiden. Denn nur dadurch ist 
gewährleistet, dass - in der Summe - nur ein Pkw für 
die Privatfahrten berücksichtigt wird (BFH-Urteil vom 
9.3.2010, Az. VIII R 24/08). 

Fahrtenbuch: Nachträgliche Manipu-
lation muss ausgeschlossen sein  
Ein elektronisch geführtes Fahrtenbuch wird 
steuerlich nur dann anerkannt, wenn nachträgliche 
Veränderungen der aufgezeichneten - steuerlich 
relevanten - Daten ausgeschlossen sind. Dies ent-
schied der 5. Senat des Finanzgerichts Münster.  

Im Streitfall waren zwar die automatisch aufge-
zeichneten Daten hinsichtlich Datum, Uhrzeit, 
Fahrtdauer, Tachostand und gefahrenen Kilometern 
nicht mehr nachträglich änderbar. Dies galt aber 
nicht für die Angaben zu Art, Zweck und Ziel der 
Fahrten. Da somit die Möglichkeit bestand, die 
Daten, die für die Abgrenzung der betrieblichen von 
den privaten Fahrten relevant waren, zu ändern, 
wurde das Fahrtenbuch nicht anerkannt.  

Bringt ein Fahrtenbuch Vorteile?  

Bei der Ermittlung der privaten Nutzung des Fir-
menwagens kann der Steuerpflichtige zwischen der 
pauschalen Methode (Ein-Prozent-Regel) und der 
Fahrtenbuchmethode wählen. Welche Methode 
günstiger ist, hängt vom Einzelfall ab und kann nicht 
pauschal beantwortet werden. Ein Fahrtenbuch 
bietet jedoch oftmals Vorteile, bei  

 einem geringen privaten Nutzungsanteil,  
 einer geringen Gesamtfahrleistung,  
 einem hohen Kaufpreis oder  
 einer großen Entfernung zwischen Wohnung 

und Betrieb.  

Hinweis: Bei den Überlegungen sollte nicht ver-
nachlässigt werden, dass ein ordnungsgemäßes 
Fahrtenbuch eine gewisse Eigendisziplin und 
erhöhten Zeitaufwand verlangt (FG Münster, Urteil 
vom 4.2.2010, Az. 5 K 5046/07 E, U).  

Ermittlung der Höhe des geldwerten 
Vorteils bei Fahrten zwischen Woh-
nung und Arbeitsstätte mit Dienstwa-
gen 
Überlässt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer ein 
Kraftfahrzeug zur privaten Nutzung, ist der 
lohnsteuerpflichtige geldwerte Vorteil mit mo-

natlich 1 % des inländischen Listenpreises an-
zusetzen. 
Kann das Kraftfahrzeug auch zu Fahrten zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte genutzt werden, ist 
diese Nutzungsmöglichkeit zusätzlich mit mo-
natlich 0,03 % des inländischen Listenpreises 
für jeden Kilometer der Entfernung zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte zu bewerten und 
dem steuerpflichtigen Arbeitslohn zuzurechnen. 
Bei der Bemessung dieses Zuschlags geht die Vor-
schrift davon aus, dass der Dienstwagen monatlich 
an 15 Tagen (im Jahr 180 Tage) für Fahrten zwi-
schen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte 
genutzt wird. 
Wird der Dienstwagen für Fahrten zwischen Woh-
nung und Arbeitsstätte für erheblich weniger als 
an 15 Tagen je Monat eingesetzt, so ist für den 
Zuschlag nur auf die tatsächliche Nutzung abzu-
stellen. Im Urteilsfall nutzte der Arbeitnehmer den 
Dienstwagen nur an 100 Tagen im Jahr für Fahrten 
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte. Das Finanz-
gericht Köln sah dies als erhebliche Abweichung an 
und entschied, dass eine Einzelbewertung der tat-
sächlich durchgeführten Fahrten vorzunehmen sei. 

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entschei-
den. 

Verlustabzug: Zur Anwendung der 
Sanierungsklausel  
Bei Kapitalgesellschaften können Verlustvor-
träge grundsätzlich nicht mehr genutzt werden, 
wenn innerhalb von fünf Jahren mehr als 50 % 
des Anteilsbesitzes auf einen Erwerber überge-
hen (quotaler Untergang bei über 25 % bis 50 %). 
Für nach dem 31.12.2007 erfolgte Beteiligungs-
erwerbe bleiben die Verluste aber erhalten, sofern 
das Unternehmen qualifiziert saniert wird. Durch das 
Wachstumsbeschleunigungsgesetz gilt die ehemals 
befristete Sanierungsklausel über 2009 hinaus 
zeitlich unbeschränkt weiter.  
Nach einer Verfügung der Oberfinanzdirektion 
Rheinland setzt die Anwendung der Sanierungs-
klausel voraus, dass der Anteilserwerb zu einem 
Zeitpunkt erfolgt, zu dem die Zahlungsunfähigkeit 
oder Überschuldung der Körperschaft zumindest 
droht oder bereits eingetreten ist. Im Zweifelsfall hat 
die Körperschaft nachzuweisen, dass es bereits vor 
dem Beteiligungserwerb zu Zahlungsstockungen 
oder Finanzierungsschwierigkeiten gekommen war.  
Ein Erwerb zum Zweck der Sanierung liegt grund-
sätzlich nicht mehr vor, wenn die Sanierungsmaß-
nahme erst ergriffen wird, wenn nach dem Anteils-
erwerb mehr als ein Jahr vergangen ist. Maßnah-
men sind sämtliche Handlungen, die auf die Ver-
hinderung oder Abwendung der Zahlungsunfähigkeit 
oder Überschuldung ausgerichtet sind, also etwa 
Maßnahmen zur Kostenreduzierung, Um-
strukturierung der geschäftlichen Tätigkeit oder die 
Erschließung von Finanzierungsquellen. Eine Sa-
nierung setzt nicht voraus, dass der erwerbende 
Gesellschafter einen eigenen Finanzierungsbeitrag 
(Geld- oder Sachleistung) erbringt.  

 !
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Die Sanierungsklausel findet nur Anwendung, wenn 
zusätzlich zu den Sanierungsmaßnahmen die 
wesentlichen Betriebsstrukturen erhalten werden. 
Dies ist nur dann der Fall, wenn  

 die Körperschaft eine geschlossene Betriebs-
vereinbarung mit einer Arbeitsplatzregelung 
befolgt oder  

 die maßgebende Lohnsumme nicht unterschrit-
ten wird oder  

 der Körperschaft innerhalb von 12 Monaten nach 
dem Beteiligungserwerb durch Einlagen 
Betriebsvermögen in einer gesetzlich bestimm-
ten Mindesthöhe zugeführt werden.  

Beträgt die Ausgangslohnsumme 0 EUR oder hat 
die Körperschaft nicht mehr als 10 bzw. ab dem 
Veranlagungszeitraum 2010 nicht mehr als 20 Ar-
beitnehmer, ist die Lohnsummenregelung nicht an-
wendbar. In diesen Fällen können die wesentlichen 
Betriebsstrukturen nur durch die anderen Tatbe-
standsmerkmale (Betriebsvereinbarung oder Zufüh-
rung von Betriebsvermögen) erhalten werden. Hat 
die Körperschaft ihren Geschäftsbetrieb im Zeit-
punkt des Beteiligungserwerbs bereits im Wesentli-
chen eingestellt, liegt keine Sanierung vor. Gleiches 
gilt, sofern innerhalb von fünf Jahren nach dem 
Beteiligungserwerb ein Branchenwechsel erfolgt. 
Die bis zum schädlichen Beteiligungserwerb nicht 
genutzten Verluste gehen dann - sofern vor dem 
Branchenwechsel von einem Anwendungsfall der 
Sanierungsklausel ausgegangen worden ist - rück-
wirkend unter.  

Hinweis: Die EU-Kommission hat ein förmliches 
Prüfverfahren in Bezug auf die Sanierungsklausel 
eröffnet. Deshalb wird die Sanierungsklausel von 
der Finanzverwaltung nach Anweisung des Bun-
desfinanzministeriums bis zu einem abschließenden 
Beschluss der Kommission nicht mehr ange-
wendet. Entsprechende Bescheide können unmit-
telbar unter Hinweis auf den Beschluss der EU-
Kommission vom 24.2.2010 begründet werden. Das 
gilt auch in den Fällen, in denen bereits eine ver-
bindliche Auskunft erteilt worden ist. Die betroffenen 
Bescheide sind unter dem Vorbehalt der Nachprü-
fung zu erlassen. Die Voraussetzungen für vorläu-
fige Steuerfestsetzung liegen nicht vor.  

Bereits unter Anwendung der Sanierungsklausel 
durchgeführte Veranlagungen bleiben einschließlich 
der entsprechenden Verlustfeststellungen bis auf 
weiteres bestehen. Potenzielle Beihilfeempfänger 
werden darauf hingewiesen, dass im Falle einer 
Negativentscheidung durch die Kommission alle 
rechtswidrigen Beihilfen von den Empfängern 
zurückgefordert werden müssten. Alle potenziel-
len Beihilfeempfänger werden über die Eröffnung 
des förmlichen Prüfverfahrens durch Übermittlung 
einer Kopie des Schreibens der Kommission infor-
miert (OFD Rheinland vom 30.3.2010, Az. S-2745 - 
1007 - St 131; BMF-Schreiben vom 30.4.2010, IV C 
2 - S 2745-a/08/10005; EU-Kommission vom 
24.2.2010, C 7/2010, Amtsblatt EU 8.4.2010).  

Unbefristete unverzinsliche Gesell-
schafterdarlehen sind bilanziell abzu-
zinsen, wenn nicht mit einer kurzfris-
tigen Kündigung gerechnet werden 
muss 
Unverzinsliche Darlehen, die am Bilanzstichtag 
noch mindestens eine Restlaufzeit von 12 Mo-
naten haben, sind in der Steuerbilanz gewinner-
höhend abzuzinsen. Der Bundesfinanzhof hatte 
hierzu folgenden Fall zu entscheiden: Eine GmbH 
hatte von ihren Gesellschaftern unverzinsliche 
Darlehen von 56 Mio. DM erhalten. In den Darle-
hensverträgen waren keine Rückzahlungsmodali-
täten vereinbart. Das Finanzamt zinste die Darlehen 
auf 29 Mio. DM ab und erhöhte den Gewinn um 
den Differenzbetrag von 27 Mio. DM. Die GmbH ar-
gumentierte, wegen der fehlenden Rückzahlungs-
modalitäten würden die Vorschriften des BGB gel-
ten, nach denen Darlehen mit einer Frist von 
drei Monaten gekündigt werden könnten. Sie hätten 
somit eine Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten. 
Eine Abzinsung müsse deshalb unterbleiben. 
Das Gericht folgte dieser Argumentation nicht, weil 
Darlehen mit gesetzlicher Kündigungsfrist nur dann 
nicht abgezinst werden müssen, wenn kurzfristig 
ernsthaft mit einer Kündigung gerechnet werden 
muss. Weil die Gesellschafter die Darlehen niemals 
gekündigt hatten, war eine solche Absicht aber nicht 
glaubhaft zu machen. 

Tipp: Zur Vermeidung von steuerlichen Nachteilen 
sollten in unbefristeten Darlehensverträgen Zins-
sätze von mehr als 0 % vereinbart werden, weil 
dann eine Abzinsung unterbleiben kann. 

Ferienjobs für Schüler sind sozialver-
sicherungsfrei 
Während der Ferien können Schüler unbegrenzt 
Geld verdienen, ohne sozialversicherungspflich-
tig zu werden. Voraussetzung ist, dass die Be-
schäftigung im Voraus auf maximal zwei Monate 
oder 50 Arbeitstage im Kalenderjahr befristet ist. 
Pauschalbeiträge zur Kranken- und Rentenversi-
cherung fallen bei diesen kurzfristigen Beschäfti-
gungen ebenfalls nicht an, weil es sich nicht um so 
genannte Minijobs handelt. 
Wird die Beschäftigung in einem Kalenderjahr über 
diesen Zeitraum hinaus fortgesetzt und ein Arbeits-
entgelt von bis zu 400 € im Monat gezahlt, sind die 
Vorschriften für die so genannten Minijobs anzu-
wenden. 
Hat ein Schüler das 16. Lebensjahr vollendet und 
übt er eine kurzfristige Beschäftigung aus, sind Be-
ginn und Ende des Beschäftigungsverhältnisses der 
zuständigen Krankenkasse auf elektronischem Weg 
zu melden. 
Beispiel: Schüler Max arbeitet erstmals in den 
Sommerferien vom 19.7. bis 31.8.2010 in einer 
Firma und erhält dafür ein Entgelt von 800 €. Es 
entsteht keine Sozialversicherungspflicht, weil er 
weniger als 50 Tage gearbeitet hat. Ab 1.10.2010 
arbeitet er für monatlich 400 €. Ab diesem Tag hat 

 !
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der Arbeitgeber die pauschalen Beiträge sowie die 
Umlagen an die Knappschaft Bahn-See zu entrich-
ten. 

Vorsteuer: Kein Abzug bei 
verspäteter Geltendmachung  
Ob ein Unternehmer eine Lieferung oder eine sons-
tige Leistung für sein Unternehmen oder für 
seinen Privatbereich bezogen hat, setzt eine nach 
außen erkennbare Entscheidung des Unternehmers 
voraus. Für den Vorsteuerabzug ist dabei entschei-
dend, ob die Absicht, Eingangsleistungen zur Aus-
führung steuerpflichtiger Umsätze zu verwenden, im 
Zeitpunkt des Bezugs der Leistungen vorliegt.  
Die im Zeitpunkt des Leistungsbezugs zu tref-
fende Zuordnungsentscheidung ist in der Regel 
in der Umsatzsteuer-Voranmeldung des Voran-
meldungszeitraums, in den der Leistungsbezug fällt, 
zu dokumentieren. Die Entscheidung muss spätes-
tens - mit endgültiger Wirkung - in der zeitnah er-
stellten Umsatzsteuererklärung für das Jahr, in 
das der Leistungsbezug fällt, belegt werden. Fehlt 
es daran, liegt keine wirksame Zuordnung zum 
Unternehmen vor, so das Finanzgericht Baden-
Württemberg in einem aktuellen Urteil.  
Hinweis: Im Urteilsfall wurde ein neu errichtetes 
Gebäude teilweise für unternehmerische Zwecke 
verwendet. Die ursprünglichen Umsatzsteuer-
erklärungen wiesen weder einen Vorsteuerabzug für 
betrieblich genutzte Räume auf noch waren diese im 
Anlageverzeichnis als Betriebsvermögen aufgeführt. 
Die Vorsteuer aus den Herstellungskosten 
wurde erst im Nachhinein durch berichtige 
Umsatzsteuererklärungen geltend gemacht. Das 
Finanzgericht, dem sich der Verdacht einer 
nachträglich konstruierten Zuordnungsentscheidung 
aufdrängte, versagte somit den Vorsteuerabzug 
(FG Baden-Württemberg, Urteil vom 1.2.2010, Az. 9 
K 3710/09). 

Überlassung von Mobiliar zusätzlich 
zur Vermietung des Grundstücks 
ebenfalls umsatzsteuerbefreit 
Vermietet ein Unternehmer ein möbliertes Gebäude, 
umfasst die Steuerbefreiung der Grund-
stücksvermietung auch die Überlassung des 
Mobiliars. Voraussetzung ist, dass die Vermietung 
nicht nur kurzfristig erfolgt, sondern einen Zeitraum 
von mindestens sechs Monaten umfasst. 
Ausgehend von diesem Grundsatz hat der Bundes-
finanzhof die Überlassung des Mobiliars als eben-
falls steuerfreie Nebenleistung zur Grundstücks-
vermietung in einem Fall angesehen, in dem der 
Vermieter sich verpflichtet hatte, ein von ihm zu er-
richtendes Seniorenpflegeheim betriebs- und be-
nutzungsfähig zu überlassen. Die Grundstücks-
vermietung und die Überlassung des Mobiliars 
stellen eine einheitliche Leistung dar. Die Überlas-
sung des Mobiliars dient nur dem Zweck, dass der 
Mieter die Hauptleistung „Miete des bebauten 
Grundstücks“ unter optimalen Bedingungen in 
Anspruch nehmen kann. 

Folge der einheitlich steuerfreien Leistung ist, dass 
der Vermieter die auf den Einkauf des Mobiliars 
entfallende Umsatzsteuer nicht als Vorsteuer ab-
ziehen kann. 

Entfernungspauschale: Zimmer im 
Haus der Eltern als eigene Wohnung  
Für die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeits-
stätte wird die Entfernungspauschale angesetzt. Als 
maßgebliche Wohnung kann dabei auch ein Zimmer 
im Haus der Eltern in Betracht kommen.  
Der Bundesfinanzhof stellte aktuell fest, dass ein 
verheiratetes Kind auch nach dem ausbildungs-
bedingten Bezug einer eigenen Wohnung am 
Ausbildungsort weiterhin eine eigene Wohnung 
bei seinen Eltern haben kann. Dies gilt zumindest 
dann, wenn es die elterliche Wohnung weiterhin 
nutzen kann und den Ausbildungsort von dort aus 
nicht nur gelegentlich aufsucht. Positiver Effekt des 
Urteils: Die Entfernungspauschale kann auch für die 
weitere Strecke - von der elterlichen Wohnung aus - 
abgezogen werden.  
Hinweis: Hat ein Arbeitnehmer mehrere Wohnun-
gen, sind die Wege vom weiter von der Arbeitsstätte 
entfernt liegenden Ort nur dann zu berücksichtigen, 
wenn sich dort der Mittelpunkt der Lebensinteressen 
befindet und dieser nicht nur gelegentlich 
aufgesucht wird (BFH-Urteil vom 22.10.2009, Az. III 
R 48/09). 

Schädliche Verwendung einer Le-
bensversicherung führt zur Steuer-
pflicht der Zinsen aus der Lebensver-
sicherung 
Wird eine Lebensversicherung im Erlebens- oder 
Todesfall ausgezahlt, sind in der Auszahlungs-
summe außerrechnungsmäßige und rechnungsmä-
ßige Zinsen enthalten. Diese Zinsen gehören zu 
den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapital-
vermögen. Steuerfrei dagegen sind die Zinsen, 
wenn die Auszahlung der Versicherung nach 
Ablauf von zwölf Jahren seit dem Vertrags-
abschluss erfolgt. Diese Steuerbefreiung tritt je-
doch nur ein, wenn bei Zahlung der Beiträge zu 
dieser Versicherung die Voraussetzungen für den 
Sonderausgabenabzug erfüllt waren. 
Beiträge zu Lebensversicherungen sind grundsätz-
lich vom Sonderausgabenabzug ausgeschlos-
sen, wenn die Versicherungsansprüche vor Fällig-
keit im Rahmen der Einkunftserzielung zur Siche-
rung oder Tilgung von Darlehen eingesetzt werden, 
deren Finanzierungskosten (z. B. Darlehenszinsen) 
Betriebsausgaben oder Werbungskosten sind. Es 
sei denn, einer der folgenden Ausnahmetatbestände 
liegt vor: 

 Das Darlehen dient unmittelbar und ausschließ-
lich der Finanzierung von Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten eines Wirtschaftsguts, das 
dauernd zur Erzielung von Einkünften bestimmt 
und keine Forderung ist, und die ganz oder zum 
Teil zur Tilgung oder Sicherung verminderten 
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Ansprüche aus Versicherungsverträgen über-
steigen nicht die finanzierten Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten (es ist eine Bagatellgrenze 
von 2.556 € zu beachten), 

 es handelt sich um eine Direktversicherung oder 

 die Ansprüche aus Versicherungsverträgen die-
nen insgesamt nicht länger als drei Jahre der 
Sicherung betrieblich veranlasster Darlehen. 

Liegt eine schädliche Verwendung der Lebens-
versicherung vor, so sind der Sonderausgaben-
abzug der Lebensversicherungsbeiträge und die 
Steuerbefreiung der Zinsen zu versagen. 
Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz stellt zur Steu-
erpflicht der Zinsen folgendes klar: Werden Mittel 
aus einem mit einer Lebensversicherung besi-
cherten Finanzierungsdarlehen sowohl für den 
Erwerb von begünstigtem Anlagevermögen als 
auch für Umlaufvermögen abgerufen, hat dies die 
komplette Steuerpflicht der Erträge aus dem Le-
bensversicherungsvertrag zur Folge, wenn die 
sog. Bagatellgrenze von 2.556 € überschritten wird. 
Der Bundesfinanzhof muss sich noch mit der kom-
plizierten Materie befassen. 

Für Eltern: Kein Kindergeld für die 
Zeit des Grundwehrdienstes  

Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs verstößt 
es nicht gegen den Gleichheitssatz, dass für die 
Zeiten des Grundwehr- bzw. Zivildienstes kein 
Anspruch auf Kindergeld besteht.  
Der Ausschluss ist sachorientiert, weil Wehrdienst- 
und Zivildienstleistende eine umfängliche Besoldung 
erhalten und den Eltern regelmäßig keine 
Unterhaltsaufwendungen entstehen, die im Rahmen 
des Familienleistungsausgleichs berücksichtigt 
werden sollen. Schließlich ist der Zivildienst keine 
Berufsausbildung, da er im Regelfall nicht der Vor-
bereitung auf einen konkret angestrebten Beruf 
dient.  
Hinweis: Damit Wehrdienst- und Zivildienst-
leistende durch ihren Dienst nicht schlechter gestellt 
werden als andere Kinder, werden die Dienstzeiten 
an die maximale Bezugszeit - bis zur Vollendung 
des 25. Lebensjahres - angehängt (BFH-Urteil vom 
17.2.2010, Az. III B 64/09). 

Zeitlicher Regelungsumfang eines 
Kindergeld-Aufhebungsbescheids 
Stellt sich nachträglich heraus, dass die Einkünfte 
und Bezüge eines Kindes den maßgeblichen 
Grenzbetrag übersteigen, wird das Kindergeld 
zurückgefordert. Ein entsprechender Rückforde-
rungsbescheid kann sich jedoch immer nur auf das 
Kalenderjahr beziehen, in dem die Einkünfte zu 
hoch sind. Das zeigt der nachfolgend geschilderte 
Fall: 
Die Eltern eines volljährigen Sohns bezogen ab Au-
gust 1999 laufend Kindergeld. Der Sohn hatte nach 
abgeleistetem Zivildienst im August eine Lehre als 
Bankkaufmann angefangen. Mit Bescheid vom 

1. August 2002 forderte die Familienkasse das Kin-
dergeld ab Januar 2000 bis einschließlich Juli 2002 
zurück, weil die Einkünfte des Kindes für den Zeit-
raum ab Januar 2000 den maßgeblichen Grenz-
betrag überstiegen hatten. Die laufenden Zahlungen 
wurden eingestellt. 
2005 beantragten die Eltern rückwirkend Kindergeld 
für den Zeitraum ab Januar 2001. Die Einkünfte des 
Kindes lagen danach unter dem Grenzbetrag, weil 
nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts die Sozialversicherungsbeiträge bei der 
Ermittlung des maßgeblichen Einkommens zu kür-
zen waren. Entgegen der Auffassung der Familien-
kasse, dass das Kindergeld erst rückwirkend ab 
dem Monat der Bestandskraft des 2002 ergangenen 
Bescheids zu gewähren sei, konnten die Eltern ab 
Januar 2001 Kindergeld beanspruchen. 

Besteuerung der Altersrenten ist ver-
fassungsgemäß - bei Anwendung der 
Öffnungsklausel gilt das „Für-Prinzip 
Der Bundesfinanzhof hat seine Rechtsprechung 
bestätigt, wonach die seit dem 1.1.2005 neu 
geregelte Besteuerung der Alterseinkünfte nicht 
gegen die Verfassung verstößt, sofern das Verbot 
der Doppelbesteuerung eingehalten wird. Vor 2005 
wurden die Altersrenten nur mit einem Ertragsanteil 
besteuert. Ab 2005 unterliegen die Renten in vollem 
Umfang - nachgelagert - der Besteuerung, wobei in 
einer Übergangsphase von 2005 bis 2039 der 
steuerbare Anteil der Renten kontinuierlich steigt. 
Entscheidend für die Höhe des steuerbaren Anteils 
ist das Jahr des Renteneintritts. Bei Rentenbeginn 
bis zum Jahr 2005 beträgt der Besteuerungsanteil 
50 %. 

Zur Vermeidung einer Doppelbesteuerung sieht das 
Gesetz die so genannte Öffnungsklausel vor. Auf 
Antrag können Renten, die auf Beiträgen ober-
halb der gesetzlichen Beitragsbemessungs-
grenze beruhen, weiterhin mit dem geringeren 
Ertragsanteil besteuert werden. Voraussetzung 
ist, dass der jeweilige Höchstbetrag zur gesetzlichen 
Rentenversicherung mindestens 10 Jahre 
überschritten worden ist. Entgegen der Auffassung 
von Finanzamt und Finanzgericht kommt es zur 
Überschreitung der 10-Jahresgrenze nicht darauf 
an, in welchen Jahren (sog. „In-Prinzip“) die Zah-
lungen erfolgt sind, sondern für welche Jahre (sog. 
„Für-Prinzip“) die Beiträge geleistet wurden. 

Im entschiedenen Fall hatte der klagende Rentner 
geltend gemacht, dass durch die Umstellung auf die 
nachgelagerte Besteuerung sein Vertrauen auf Bei-
behaltung der Ertragsanteilbesteuerung seiner 
Renteneinkünfte in verfassungswidriger Weise ver-
letzt worden sei. Im Jahr 1972 leistete der Rentner 
für 12 Jahre (1956-1967) freiwillige Einzahlungen 
in die gesetzliche Rentenversicherung, die 
oberhalb der Höchstbeträge lagen. Finanzamt 
und Finanzgericht versagten zu Unrecht die An-
wendung der Öffnungsklausel, wogegen sich der 
Rentner erfolgreich wehrte. 
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Termine Juli 2010 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig werden: 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 

  Überweisung Scheck 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 

12.7.2010 15.7.2010 9.7.2010 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den 
Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer 12.7.2010 12.7.2010 9.7.2010 

Sozialversicherung 28.7.2010 entfällt entfällt 

 
 

 

Rechtsecke 
 

Betriebskosten bei der Geschäftsraummiete – Kosten der Hausverwaltung 
 

 

Der Vermieter von Gewerberaum kann Verwaltungskosten auch durch Formularmietvertrag auf den Mieter 
umlegen. Er muss die Kosten weder vorher beziffern, noch höhenmäßig begrenzen. So hat der Bundesgerichts-
hof (BGH) in seiner Entscheidung vom 09.12.2009 (Az: XII ZR 109/08) entschieden und damit einen Schlussstrich 
unter eine alte Streifrage gezogen, die von den bisher damit befassten Instanzgerichten unterschiedlich 
entschieden worden ist. 

Der beklagte Mieter hatte vom klagenden Vermieter Geschäftsräume zum Betrieb eines Restaurants angemietet. 
Hinsichtlich der Betriebskosten war u. a. vereinbart, dass der Mieter als „sonstige Kosten“ auch die „Kosten der 
kaufmännischen und technischen Hausverwaltung" trägt. 

In den Abrechnungen für die Jahr 2003 und 2004 waren u. a. auf den Mieter entfallende Verwaltergebühren von je 
ca. 5.000 Euro enthalten. Diese beruhten auf einem Entgelt für die Verwaltung von 5,5 Prozent der Bruttomiete 
(Grundmiete einschließlich Umsatzsteuer). 

Der Mieter meinte, die Klausel, wonach er die Verwaltungskosten tragen müsse, sei überraschend und 
benachteilige ihn unangemessen, so dass die Klausel unwirksam sei. Der BGH hatte darüber zu entscheiden, ob 
die Verwaltungskosten im Mietvertrag wirksam auf den Mieter umgelegt sind. 

Der BGH gab dem Vermieter Recht. Die Klausel zur Umlegung der Verwaltungskosten sei nicht überraschend 
und benachteilige den Mieter auch nicht unangemessen. Dass bei der Geschäftsraummiete im Gegensatz zur 
Wohnungsmiete Verwaltungskosten vertraglich auf den Mieter umgelegt werden, ist nicht so ungewöhnlich, dass 
der Mieter nicht hätte damit rechnen müssen. 

Verwaltungskosten von 5,5 % der Bruttomiete seien üblich. Deshalb musste der Mieter aufgrund der Beschrei-
bung der Kostenposition ("Kosten der kaufmännischen und technischen Hausverwaltung") auch ohne zusätzliche 
Aufklärung oder Bezifferung der Kosten damit rechnen, dass Kosten in dieser Größenordnung anfallen werden. 
Der im Mietvertrag verwendete Begriff der "Kosten der kaufmännischen und technischen Hausverwaltung" sei 
schließlich auch hinreichend bestimmt und transparent. 

Der BGH hat diese Rechtsprechung in einer neueren Entscheidung vom 24.02.2010 (Az: XII ZR 69/08) fort-
gesetzt. 
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